
 

 

  

 
 
 
 

 
Merkmale archivarischer Tätigkeiten und ihre tarifliche Verortung im Bereich 

der kommunalen Arbeitgeber 

 

Mit dem Änderungstarifvertrag Nr. 12 vom 29. April 2016 zum Tarifvertrag für den 

öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 liegen nunmehr nach elf Jahren 

auch für den Bereich der Kommunen neue Eingruppierungsmerkmale für die 

Beschäftigten in den Archiven vor. Der entscheidende Unterschied zu den Regeln für den 

Bereich des Bundes ist, dass die langjährige vom Verband deutscher Archivarinnen und 

Archivare unterstützte Forderung nach dem Wegfall spezieller Eingruppierungsmerkale 

für Archivbeschäftigte umgesetzt worden ist. Es gelten nur die gleichen 

Eingruppierungsmerkmale wie für die anderen Beschäftigten in den kommunalen 

Verwaltungen mit der Beschreibung von Qualifikationsanforderungen und Graden der 

Selbständigkeit der Tätigkeit. Damit verbunden ist, dass für den mittleren Dienst eine 

Eingruppierung von der Entgeltgruppe (EG) 5 bis zur EG 9 a und für den gehobenen 

Dienst von der EG 9 b bis zur EG 12 möglich ist. 

Ein wichtiger Unterschied zur Entgeltordnung für den Bereich des Bundes ist im mittleren 

Dienst das Vorhandensein der EG 7 als weiterer Aufstiegsgruppe. Hinzu kommt, dass die 

EG 9 in drei Entgeltgruppen aufgeteilt worden ist. Dabei  kann die EG 9 a als 

Aufstiegsgruppe aus dem mittleren Dienst betrachtet werden und die EG 9 b als 

Einstiegsgruppe für Beschäftigte mit einem Bachelor-Abschluss oder gleichwertigen 

Kenntnissen und Fertigkeiten. Die Entgeltgruppe 9 c enthält als Heraushebungsmerkmal 

die besonders verantwortungsvolle Tätigkeit. Dementsprechend wurde der 

Beispielkatalog archivarischer Fachaufgaben für den Bereich der Kommunen überarbeitet 

und die Aufgaben den Entgeltgruppen zugeordnet. 

Die tariflich vereinbarten Tätigkeitsmerkmale, die nunmehr für Kommunen Gültigkeit 

besitzen, sind nachstehend aufgeführt. Zu der für die EG 14 und EG 15 erwähnten 

Protokollerklärung folgender Hinweis: Mit den Beschäftigten nach Ziffer II sind 

Mitarbeitende aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie und 

andere Ingenieure gemeint. Außerdem ist klar gestellt, dass die unterstellten Beamten 

zum höheren Dienst zählen müssen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Entgeltgruppen 2 bis 12  

Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Außendienst 

 

Vorbemerkung 

Buchhaltereidienst bezieht sich nur auf Tätigkeiten von Beschäftigten, die mit 

kaufmännischer Buchführung beschäftigt sind. 

 

 

Entgeltgruppe 2  

Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 

(1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine 

fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder 

Anlernphase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse 

und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 

sind.) 

 

 

Entgeltgruppe 3  

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass sie 

eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert. 

 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, dass 

sie mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften 

oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des 

Aufgabenkreises.) 

2. Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.  

(1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche 

Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tätigkeiten 

anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick 

Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise 

von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.) 

 

 

 



 

 

  

 

 

Entgeltgruppe 5  

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren und 

entsprechender Tätigkeit. 

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften 

oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des 

Aufgabenkreises.) 

 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige 

Fachkenntnisse erfordert, sowie  

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse 

erfordert. 

(1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das 

gesamte Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei der die/der Beschäftigte tätig 

ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet 

sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse 

ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.) 

 

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel 

selbstständige Leistungen erfordert. 

(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 

entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 

einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese 

Anforderung nicht erfüllen.) 

 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel 

selbstständige Leistungen erfordert. 

 

(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 

entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung  



 

 

  

 

 

einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese 

Anforderung nicht erfüllen.) 

 

 

Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit selbstständige Leistungen erfordert. 

(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 

entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer 

eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht 

erfüllen.) 

 

 

Entgeltgruppe 9b 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 

sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 

Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und 

selbstständige Leistungen erfordert.  

(Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den 

Entgeltgruppen 6 bis 9a geforderten gründlichen und vielseitigen 

Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.) 

 

 

Entgeltgruppe 9c 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie 

besonders verantwortungsvoll ist. 

 

 

Entgeltgruppe 10 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere 

Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

 

 

Entgeltgruppe 11 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 

Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

 



 

 

  

 

 

Entgeltgruppe 12 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung 

erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 

 

 

Entgeltgruppe 13 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 

entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund  gleichwertiger 

Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der 

Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist 

wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

 

Entgeltgruppe 14 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich mindestens zu 

einem Drittel 

- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 

- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders 

schwierigen Aufgaben  

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 

 

2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der 

Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist 

wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.  

 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens drei Beschäftigte 

mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind 

(Hierzu Protokollerklärung: 

 

Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit: 

a)  Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 nach Abschnitt II Ziffern 2 und 3, 

b)  Beamte des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13.) 

 

 

Entgeltgruppe 15 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich  

-  durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie 



 

 

  

 

  

-  erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung  

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 

 

2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der 

Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist 

wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

 

3. Beschäftigte mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens fünf 

Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig 

unterstellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung: 

Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit: 

a)  Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 nach Abschnitt II Ziffern 2 und 3, 

b) Beamte des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13.) 

 

 

 

 

 

 


